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Versicherungen und Verpflichtungen des AN 
Der Auftragnehmer (AN) bestätigt, dass er beim genannten Bauvorhaben alle gesetzlichen Vorgaben des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) und des Mindestlohngesetzes (MiLoG) in der jeweils gültigen Fassung einhält.
	Insbesondere versichert der AN, dass er allen bei dem Bauvorhaben eingesetzten Beschäftigten seines Unternehmens den jeweils gesetzlich gültigen oder für allgemein verbindlich erklärten Mindestlohn (Mindestlöhne Baugewerbe etc.) für die jeweiligen Gewerke zahlt und neben den gesetzlichen Abzügen keine weiteren Abzüge vornimmt. Auf die gesonderte Nachweispflicht („Mindestlohnbescheinigung“) gem. AVN 14.1 wird gesondert verwiesen.
1.2	Der AN versichert, dass er gemäß dem Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV) in Verbindung mit dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz, für die beim Bauvorhaben eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer die Beiträge für die tarifvertraglich festgelegten Leistungen an die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (SOKA) abführt.
1.3	Der AN versichert, dass er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Einzugsstellen für die Sozialversicherungsbeiträge der von ihm bei dem Bauvorhaben eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollständig und pünktlich nachkommt. 
1.4	Sofern der AG eine Tariftreueerklärung abgegeben hat oder zur Abgabe einer Tariftreueerklärung verpflichtet ist, versichert der AN, dass er seine aus dem Bauvertrag zu erbringenden Leistungen nur mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführt, die gemäß den Tarifverträgen der Tariftreueerklärung vergütet werden.
1.5	Der AN hat der Bauleitung des AG die jederzeitige Kontrolle der Einhaltung der obigen Verpflichtungen zu ermöglichen und alle hierfür erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Der AN verpflichtet sich, die Lohnunterlagen und die Beitragsabrechnung so zu gestalten, dass eine Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, des Arbeitsentgelts und des darauf entfallenden Gesamtsozialversicherungsbeitrags und des Beitrages zur gesetzlichen Unfallversicherung zu diesem Bauvertrag möglich ist (§ 28f Abs. 1a SGB IV, § 165 Abs. 4 SGB VII). Er verpflichtet sich ferner, diese Unterlagen mindestens fünf Jahre (in einem revisionssicheren digitalen Archiv) aufzubewahren. Der AG ist berechtigt, der Einzugsstelle auf Verlangen Firma und Anschrift des AN zu benennen (§ 28e Abs. 3c SGB IV). Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten ist gemäß Art. 6 lit. f der DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen des AG an der rechtssicheren Durchführung des Bauvorhabens zulässig. 
1.6	Der AN verpflichtet sich, dem AG zu Beginn und bei Änderungen oder auf Anforderung des AG von den von ihm auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschriebene Bestätigungen in Papierform oder als digital signierte Dokumente zu übermitteln, dass ihnen der jeweils einschlägige Mindestlohn im Sinne von Ziffer 1.1 ausgezahlt worden ist. Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten ist gemäß Art. 6 lit. f der DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen des AG an der rechtssicheren Durchführung des Bauvorhabens zulässig.
1.7	Der AN ist verpflichtet, dem AG zu Beginn und bei Änderungen oder auf Anforderung des AG eine Bestätigung der zuständigen Sozialkasse über die Abführung der Beiträge nach Ziffer 1.2 für die auf der Baustelle tätigen Arbeitnehmer seines eigenen Betriebes und der von ihm evtl. eingeschalteten weiteren Nachunternehmer zu übergeben. 
1.8	Der AN verpflichtet sich, die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) in seiner jeweils gültigen Fassung für alle durch ihn auf dem Bauvorhaben eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuhalten.
1.9	Der AN versichert, dass alle vorgenannten Verpflichtungen auch durch Nachunternehmer nach § 14 AEntG bzw. § 13 MiLoG sowie durch vom AN oder von Nachunternehmern beauftragten Verleiher im Sinne des § 14 AEntG bzw. § 13 MiLoG erfüllt werden, soweit sie im Bauvorhaben Leistungen mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbringen. Der AN holt bei den genannten Nachunternehmern und Verleihern spätestens 14 Tage vor einem Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Nachunternehmer bzw. Verleiher im Bauvorhaben inhaltsgleiche Verpflichtungserklärungen ein, stellt diese dem AG zur Verfügung und tritt alle daraus sich ergebenden Ansprüche an den AG ab. Der AG nimmt die Abtretung an. Hieraus folgt insbesondere, dass der AN etwaige Nachunternehmer oder beauftragte Verleiher verpflichtet, Bestätigungen nach Ziffer 1.6 und 1.7 an den AG innerhalb der dort genannten Fristen zu übergeben.
	Nachunternehmer bzw. Verleiher in diesem Sinne sind auch Gerätevermieter mit Personalgestellung. Für Verleiher wird ergänzend auf § 1b AÜG hingewiesen. Der Einsatz von Leiharbeitnehmern bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG und ist nur unter Einhaltung der Vorgaben des AÜG zulässig.
1.9	Auf die gesonderte Nachweispflicht („Mindestlohnbescheinigung“) gem. AVN §14.1 wird gesondert verwiesen.
Beibringungspflichten des Nachunternehmers nach dem Gesetz zur Erleichterung der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit u. a.
Der AN verpflichtet sich, gesonderte Aufzeichnungen über die Arbeitsentgelte und die geleisteten Arbeitsstunden für die von ihm bei dem Bauvorhaben eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen, um eine Zuordnung dieser Arbeitsentgelte und geleisteten Arbeitsstunden zu dem mit dem Auftraggeber abgeschlossenen Bauvertrag zu gewährleisten.
2.2	Zusammen mit den vorgenannten Aufzeichnungen sind vom AN an den AG geeignete Nachweise über die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge gemäß Ziffer 1.3 auszuhändigen. Geeignete Nachweise sind Bescheinigungen der Einzugsstellen für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag. 
2.3	Der AN versichert, dass alle auf dem Bauvorhaben eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine ggf. erforderliche Arbeitserlaubnis verfügen. Er verpflichtet sich, vor dem Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Aufenthaltstitel mit Arbeitserlaubnis zu prüfen. Er versichert zudem, dass alle von ihm beauftragten Nachunternehmer und Verleiher ebenfalls diese Prüfung für alle von diesen Unternehmen im Bauvorhaben eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vornehmen, und dass auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Nachunternehmer und Verleiher über die ggf. erforderliche Arbeitserlaubnis verfügen. Der AN wird von diesen Nachunternehmern und Verleihern seinerseits entsprechende Versicherungserklärungen einholen und dem AG vor dem Einsatz dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommen lassen. 
	Der AN verpflichtet sich, dem AG spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten eine Namensliste der für das Bauvorhaben eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Angabe der Sozialversicherungsnummer vorzulegen. Diese Liste ist bei personellen Änderungen vor dem jeweiligen Einsatz zu aktualisieren. 
Zur Prüfung der Identität und der Berechtigung zur Beschäftigung in Deutschland hat der AN sicherzustellen, dass die eingesetzten Personen auf der Baustelle ihre gültigen Ausweisdokumente (Personalausweis oder Pass) sowie ggf. Aufenthaltstitel mit Arbeitserlaubnis und den Sozialversicherungsausweis mitführen.
Sofern der AG zur Dokumentation verpflichtet ist, kann er Einsicht in die genannten Dokumente nehmen und – mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung der betroffenen Personen – Kopien der relevanten Seiten anfertigen. Nicht erforderliche Daten sind dabei zu schwärzen. Die Kopien sind datenschutzkonform zu kennzeichnen, sicher aufzubewahren und nach Wegfall des Zwecks zu löschen. 
Schadenersatzverpflichtung des AN und fristlose Kündigung durch den AG/Vertragsstrafe
Verstößt der AN vorsätzlich oder fahrlässig gegen seine Verpflichtungen unter dieser Vereinbarung oder gibt er vorsätzlich oder fahrlässig eine falsche Versicherung nach dieser Vereinbarung ab, ist er dem AG gegenüber zum Ersatz des hieraus entstehenden Schadens verpflichtet. Für diesen Fall stellt der AN den AG auf erstes Anfordern von allen gegen den AG gerichteten Ansprüchen Dritter frei. 
	Der AN hat sämtliche Kosten zur Erfüllung berechtigter Ansprüche zu tragen sowie sämtliche Schäden zu ersetzen. Dies umfasst insbesondere die Kosten in Höhe der Ansprüche aus dem MiLoG und § 14 AEntG sowie etwaige Bußgelder als auch Kosten der in Zusammenhang hiermit anfallenden Rechtsverfolgungs- und Rechtsverteidigungskosten in Höhe der gesetzlichen Gebühren nach dem RVG.
Außerdem ist der AG berechtigt, bei Verstößen gegen die in dieser Vereinbarung geregelten Verpflichtungen – sei es durch den AN oder die durch ihn beauftragten Nachunternehmer oder Verleiher – 
a) alle Mitarbeiter des AN und der von ihm ggf. eingeschalteten weiteren Nachunternehmer und Verleiher, für die die obigen Verpflichtungen nicht erfüllt bzw. die erforderlichen Anzeigen oder Nachweise nicht oder nicht ausreichend geführt worden sind, von der Baustelle zu verweisen bzw. ihnen das Betreten der Baustelle und die Durchführung von Arbeiten zu verweigern. Hierdurch werden die baulichen, terminlichen und sonstigen Leistungspflichten des AN nicht verändert; es ist Sache des AN, die Arbeiten nach den vertraglichen Anforderungen auf eigene Verantwortung weiterzuführen und dafür zu sorgen, dass auf der Baustelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden, für die alle erforderlichen Nachweise rechtzeitig vorliegen. Dem AN stehen insoweit weder Ansprüche auf Fristverlängerung noch auf Erstattung evtl. Mehrkosten zu.
b) fällige Werklohnforderungen aus dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis gem. § 320 BGB (Einrede des nicht erfüllten Vertrages) so lange nicht zu erfüllen, bis die dem AN obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt und nachgewiesen wurden. Dies gilt auch, soweit ein vom AN beauftragter Nachunternehmer oder Verleiher die Erfüllung schuldet. Diese Einrede besteht in Höhe der möglichen Bürgenhaftung des AG nach § 14 AEntG oder § 13 MiLoG, nicht jedoch darüber hinaus, höchstens jedoch für die Dauer der Gewährleistungsfrist, gerechnet ab Abnahme der Leistung des AN durch den AG bzw. ab evtl. vorzeitiger Vertragsbeendigung.
c) nach fruchtloser Nachfristsetzung durch den AG den Bauvertrag fristlos zu kündigen; die Nichterfüllung der vorstehenden Pflichten gilt insoweit als wichtiger Grund.
Verstößt der AN schuldhaft gegen die in Ziffer 3.1 Satz 1 genannten Pflichten, verpflichtet er sich zur Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe. Die Höhe der Vertragsstrafe wird vom AG unter Berücksichtigung der Art und des Umfangs des Verstoßes im Einzelfall festgelegt. Die Vertragsstrafe darf jedoch 5 % der im Bauvertrag vereinbarten Netto-Abrechnungssumme nicht überschreiten.
Auch wenn mehrere Vertragsstrafen fällig werden, beträgt die Gesamtsumme aller Vertragsstrafen höchstens 5 % der Netto-Abrechnungssumme gemäß Bauvertrag.
Die o.g. Rechtsfolgen gelten auch dann, wenn ein vom AN beauftragter Nachunternehmer gegen die vorstehenden Verpflichtungen verstößt. Insoweit trifft den AN die Pflicht zur Durchführung der nötigen Kontrollen und zur Durchsetzung der Nachweispflichten seiner Nachunternehmer.
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